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Rechtsprechung in Kürze

Zivilrecht

Familienrecht

BGH: Fehlende Erforderlichkeit einer Betreuung.
Die Edorderlichkeit einer Betreuung kann im Einzelfall
fehlen, wenn der Betroffene jeden Kontakt mit seinem
Betreuer verweigeft und der Betreuer dadurch hand-
lungsunfähig ist, also eine,,Unbetreubarkeit" vorliegt.
Bei der Annahme einer solchen Unbetreubarkeit ist
jedoch Zurückhaltung geboten (Beschl. v. 28J.2015 -
x|zB 520114).

Miet- und Wohnungsrecht

BGH: Auslegung einer Beschlussanfechtungs-
klage. Auch bei einer Beschlussanfechtungsklage dad
die Auslegung des Klageantrags - wie allgemein im
Prozessrecht - nicht am buchstäblichen Sinn des Aus-
drucks haften, sondern hat den wirklichen Willen der
Partei zu edorschen; nur wenn sich das Rechtsschutz-
ziel des Klägers auch durch die gebotene Auslegung
unter Einbeziehung der gesamten Klageschrift nicht
eindeutig ermitteln lässt, gehen die verbleibenden
Unklarheiten zu seinen Lasten (Uft. v. 12J22014 -
v zR53/14).

Ziviles Baurecht

BGH: Benachteiligung des Auftragnehmers durch
überhöhten Sicherheitseinbehalt. ln Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers eines Bau-
veftrags enthaltene Vertragsklauseln, wonach Gewähr-
leistungsansprüche bis zur vorbehaltlosen Annahme
der Schlusszahlung des Auftraggebers in Höhe von
8% der Auftrags- bzw. Abrechnungssumme durch
Bürgschaften gesichert sind, benachteiligen den Auf-
tragnehmer unangemessen und sind daher unwirksam
(U11. v. 221.2015 - Vll ZR 120114).

OLG Hamm: Vorschussanspruch des Auftraggebers
vor Abnahme der Werkleistung. ln Ausnahmefällen
kann der Besteller auch schon vor der Abnahme der
Werkleistung auf die Mängelrechte zurückgreifen. Das
ist insbesondere dann der Fall, wenn der Unternehmer
sein Werk als ferliggestellt angesehen sowie abgelie-
fert hat, der Besteller im Gegenzug jedoch die Ab-
nahme wegen Mängeln verweigert und der Unterneh-
mer wiederum eine (weitere) Mängelbeseitigung end-
gtiltig abgelehnt hat. Wollte man dies anders sehen,
wäre der Auftraggeber in einer derarligen Situation
ansonsten sinnwidrig zur Abnahme einer von ihm für
mangelhaft gehaltenen Leistung gezwungen, um vom
nachbesserungsunwilligen Auftragnehmer die Mittel für
eine Selbstvornahme der Mangelbeseitigung fordern zu

können (Uft. v. 19.8.2014 - 24 U 41/14).

Haftungsrecht

LG Hamburg: Haftung des Suchmaschinenbetrei-
bers für geschlossene rechtswidrige Außerungen.
Der Suchmaschinenbetreiber haftet nach den Grund-

sätzen der Störerhaftung für abstrakte Textfragmente'

eines verlinkten Angebots (,,Snippet"), da diese grund-

sätzlich geeignet sind, die Rechte des Betroffenen zu

beeinträchtigen, wenn es sich hierin um eine geschlos-

sene Außerung handelt. Eine Verletzung zumutbarer
und möglicher Prüfpflichten des Suchmaschinenbetrei-
bers ist unter Berücksichtigung der konkreten Umstän-
de des Einzelfalls zu bestimmen. Sie ist gegeben,

wenn er auf eine rechtswidrige Berichterstattung ver-
linkt bzw. einen rechtswidrigen lnhalt im Rahmen des
Snippets verbreitet und ein schwerwiegender Eingriff in
die Rechte des Betroffenen vorliegt (Urt. v. 7.11.2014 -
324 O 660112).

Verkehrsrecht

BGH: Psychische Beeinträchtigung infolge miter-
lebten Unfalltods naher Angehöriger. Bei der Beur-
teilung der Frage, ob psychische Beeinträchtigungen
infolge des Unfalltods naher Angehöriger eine Ge-
sundheitsverletzung isd S 823 I BGB darstellen, kommt
dem Umstand maßgebliche Bedeutung zu, ob die
Beeinträchtigungen auf die direkte Beteiligung des

,,schockgeschädigten" an dem Unfall oder das Miter-
leben des Unfalls zurückzuführen oder ob sie durch
den Erhalt einer Unfallnachricht ausgelöst worden sind
(Urt. v. 27.1.2015 -VlZR548112).

Handels- und Gesellschaftsrecht

BGH: Ausgleichsanspruch nach Beendigung eines
Massengeschäfte betreffenden Franchisevertrags.
Bei Franchisevedrägen, die ein im Wesentlichen ano-
nymes Massengeschäft betreffen, rechtfertigt eine bloß
faktische Kontinuität des Kundenstamms nach Ver-
tragsbeendigung eine entsprechende Anwendung der
auf Handelsvertreter zugeschnittenen Bestimmung des

S 89b HGB nicht (Ur1. v.5.2.2015-VllZR 109/13).

Vertragsrecht und AGB-Recht

LG Potsdam: Verpflichtung des Frachtführers zur
Durchführung kostenfreier Zuladung in AGB. Die

Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines
Auftraggebers mit dem lnhalt ,,Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich zum kostenfreien Ladungstausch von
Direktzustellern bzw. zur Ladung für identische Direkt-
empfänger in einer Empfangsniederlassung (des Auf-
traggebers)" ist gem. S 307 BGB unwirksam, da sie
den Auftragnehmer als Vertragspartner entgegen den
Geboten von Treu und Glauben unangemessen be-
nachteiligt. Die vorgenannte Klausel ist mit wesentli-
chen Grundgedanken des S 407 HGB nicht zu verein-
baren (Urt. v. 12.11.2014 - 52 S 1/14).
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Arthur Stenzel lAndreas Seifen lProf. Dr. Dirk Hachmeister

Währungsrisikomanagement deutscher
lndustrieunternehmen - Empirische
Untersuchung der Praxis

Die wenigsten Unternehmen können von sich behaupten, frei
vom Einfluss von Währungsrisiken zu agieren. Daher zählt
die effektive Steuerung von Fremdwährungsrisiken zu den

zentralen Aufgaben des Risikomanagements. Im Rahmen
einer Befragung wird in diesem Beitrag untersucht, welchen
Stellenwert Währungsrisiken in international ausgerichteten
Industrieunternehmen einnehmen, wie die Unternehmen dies-

bezüglich organisatorisch aufgestellt sind und welche Maß-
nahmen zur Bewältigung der Währungsrisiken eingesetzt
werden. Der Beitrag gibt so einen detaillierten Einblick in die
Praxis des Währunssrisikomanasements. t 

i:iriä

KAPITALMARKT

Jochim Lauterbach I Maximilian Overkott

Alternative lndexierung am deutschen
Aktienmarkt
Diese Studie testet mehrere alternative Indexierungsmetho-
den für Aktienindizes am Beispiel des DAX 30 und MDAX für
den Zeitraum 2000 bis 2013. Einige dieser Methoden sind in
letzfer Zeit. unter dem Begriff ,,Smart-Beta" bekannt geworden.
Die zentrale Erkenntnis ist, dass diese alternativen Indede-
rungsmodelle auch in Deutschland der Marktwertgewich-
tung vorzuziehen sind. In vielen Fällen liefern sie eine höhere
Rendite, einige eine niedrigere Volatilität, aber besonders
hinsichtlich der Sharpe-Ratio, dem Rendite-Risiko-Verhältnis,
sind alle alternativen Methoden gegenùber der Marktwert-
gewichtung im Vorteil. Eine Carhart-Vier-Faktoren-Regression
liefert interessante Einblicke bezüglich der Einflüsse der
bekannten Risikofaktoren auf die Rendite der verschiedenen
Indexierungsmethoden. > CFO697627

Seite 58

Prof. Dr. Matija Denise Mayer-Fiedrich

Paritätenrisiko als unterschätztes Währungs-
risiko - Eine empir¡egeleitete Untersuchung
unter Berücksichtigung der Aufwertungs-
spekulat¡on gegen den Schweizer Franken

Die Aufwertung des CHF infolge Aufgabe der Kursgrenze
Anfang 2015 inal gezeigt, dass bei nicht Free Float-Währun-
gen grundsätzlich ein Paritätenrisiko besteht. Anders als bei
anderen historischen Ab- bzw. Aufwertungsspekulationen
ließen sich dieses Mal jedoch ex ante keine aus den Finanz-
markttheoremen ableitbare Signale erkennen. Vielmehr waren
Sprünge im Devisensaldo der Schweiz, die Mitnahme der
Abwertung gegenüber dem USD und spekulatives Verhalten
von Marktteilnehmern als Warnsignale zu erkennen. Für inter-
national tätige Unternehmen, die in fremder Währung fak-
turieren, gilt ebenso wie bei Verträgen in Free Float-Währun-
gen, sich dem Devisenkursrisiko bewusst zu sein. Im Zuge des

Währungsrisikomanagements gilt es, regelmäßig die entspre-
chenden Devisenkurssicherungsmaßnahmen zu ergreifen, wie
z.B. der fristen- und betragskongruente Abschluss von Devisen-

termingeschäften oder Devisenoptionen. , c109916_29

BEWERTUNG

Hellmut D. Scholtz

lst das systemat¡sche Risiko diversifizierbar?
- Darstellung e¡nes Portfoliomodells, das das
Systemrisiko eliminiert

Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen
am Aktienmarkt stellt sich die Frage, ob es trotz umfassender
Portfolioliteratur neuere Wege gibt, die Problematik des sys-
tematischen Risikos bei Aktienanlagen wesentlich zu min-
dern. Der Beitrag leitet ein hierfür geeignetes und einfach zu
handhabendes Portfoliomodell ab. Damit können die Auswir-
kungen steigender und fallender Kurse des Marktes in einem
optimierten Portfoliomix eliminiert werden. Die These von der
Nicht-Diversifizierbarkeit des systematischen Risikos scheint
insoweit relativiert. > CFo691631

Seite 83

Dr. Marc Castedello I Stefan Schöniger

Kapitalkosten in Zeiten sich wandelnder
Geschäftsmodelle

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft führt jährlich
eine Kapitalkostenstudie mit dem Ziel durch, die von den
bilanzierenden Unternehmen im Rahmen des Impairment
Tests nach IFRS/IAS verwendeten Kapitalkosten zu erheben
und auszuwerten. Neben den Kapitalkosten wurden die teil-
nehmenden Unternehmen zu den dem Impairment Test
zugrunde liegenden Planungsrechnungen und den langfristi-
gen Wachstumser\Martungen befragt - mit dem Ziel, Rück-
schlüsse auf die Risikoäquivalenz zwischen den Planungs-
annahmen und den Kapitalkosten zu ziehen. Besonders
beleuchtet werden die Kapitalkosten - und speziell der Beta-
faktor - nach Branchen, der Detaillierungsgrad der Planungs-
rechnung sowie die durchgeführten und beabsichtigten
Transaktionen. ) CF0691449

Seite 92
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Prof. Dr. Dirk Schilling I Steffen Kaspar

Ankündigungseffekte von Squeeze-outs -
Eine empirische Analyse des deutschen Kapital-
markts von 2002 bis 2O13 im Lichte des
BG H-Beschlusses vom 19.07.2010
In 2010 hat der BGH für die Einbeziehung des Börsenkurses
bei der Barabfindungsermittlung im Rahmen von Squeeze-

bereits durch die Sçeeze-out-Maßnahme selber beeinflusst
ist und insoweit als Maßstab fùr die Barabfindung geeignet
ist. Aus den gewonnenen Ergebnissen der Ereignisstudie las-
sen sich folgende Anhaltspunkte ableiten: Die"Informations_

der Squeeze-out-
der Ankündigung
durchschnittliche

> cF0691450
seite 68
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Die Kategorie des semiprofessionellen Anlegers nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

lvlit lnkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) wurden strenge Vorgaben geschaffen, soweit
lnvestitionen in lnvestmentvermögen Privatanlegern offen stehen. Bei professionellen Anlegern
gelten deutlich geringere Anforderungen. Um etwaige ,,lücken" zu schließen, hat das KAGB den

Begriff des ,,semiprofessionellen Anlegers" eingeführt. Der Beitrag analysiert die bisherige Systema-

tik derAnlegerkategorien und kommentiert die neu eingeführte Kategorie.

ESMA - Ein Statusbericht

lviit lnkrafttreten der ESMA-VO am 1.1.2011 wurde die Europäische Wertpapier- und lVlarktauf-

sichtsbehörde (,,ESMA") gegründet. lnzwischen kann die ESMA, die ihren Sitz in Paris hat, auf eine

vierjährige Tätigkeit zurückblicken. Der Beitrag gibt einen Überblick über die Tätigkeit der ESMA und

beschreibt das der ESMA zur Verfugung stehenden lnstrumentarium sowie deren Kompetenzen und

Möglichkeiten.

Der Auszahlungsabschlag bei Förderkrediten

ln zwei Entscheidungen vom 13.5.2014 (BGH, Urt. v.13.5.2014- Xl ZR 170/13 und Xl ZR

405112) hat der Xl. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes entschieden, dass eine überAGB getroffene

Vereinbarung im Hinblick auf die Vereinnahmung von Bearbeitungsentgelten bei Verbraucherdar-

lehen eine unangemessene Benachteiligung des Darlehensnehmers darstellt und somit wegen Ver-

stoßes gegen 5 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam ist. ln der Praxis wird nunmehr diskutiert, ob

diese Rechtsprechung auch im Hinblick auf den bei Förderkrediten gegenüber dem Darlehensnehmer

berechnete Auszahlungsabschlag vom Darlehensnominalbetrag Anwendung fìndet. Der Beitrag setzt

sich mit dieser Problematik auseinander.
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INHATTSVERZEJCHNIS

I SCHADENERSATZ

Regress zwischen solidarisch haftenden Mitschädigern

Keine für bloß mittelbar ische Erkrankung

IVERFAHRENSRECHT

Zustellung per Post ohne Rückschein bei fehlendem Zustellbevollmächtigten unionsrechtswidrig

er bei elektronischen Ei

IINTERNATIONAL

lnternationale Gerichtsstandsvereinbarung in AGB

Schlüssiges Zustandekommen einer internationalen Gerichtsstandsvereinbarung?
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